
Satzung zur 2. Änderung der Gebührensatzung für die 
Vogtlandbibliothek Plauen (Gebührensatzung 

Vogtlandbibliothek – GebSVoBi) 
 

Vom 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) geändert worden ist, und der §§ 2, 8 a 
und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 Absatz 17 des 
Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden ist, i.V.m. § 1 Absatz 2 des 
Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) vom 5. April 2019 
(SächsGVBl. S. 245), erlässt die Stadt Plauen folgende Satzung: 
 
 
 

Artikel 1 - Änderungen 
 
Die Gebührensatzung für die Vogtlandbibliothek Plauen (Gebührensatzung 
Vogtlandbibliothek – GebSVoBi) vom 01.03.2010 (Stadt Plauen Mitteilungsblatt 2010, 
Nr. 4, S. 12), zuletzt geändert durch Satzung vom 20.11.2015 (Stadt Plauen Mitteilungsblatt 
2015, Nr. 12, S. 10), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 1 Nr. 1 a) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„a) Kinder/Schüler unter 16 Jahren frei“ 
 
2. § 1 Nr. 1 b) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„b) Erwachsene 20,00 EUR“ 
 
3. In § 1 Nr. 1 c) wird der Betrag „6,00 EUR“ durch den Betrag „15,00 EUR“ ersetzt. Der 
Passus: „Ermäßigte Benutzung mit AV-Erweiterung 15,00 EUR“ wird gestrichen. 
 
4. In § 1 Nr. 1 d) wird der Betrag „22,00 EUR“ durch den Betrag „35,00 EUR“ ersetzt. Der 
Passus: „Familien/Körperschaften mit AV-Erweiterung 44,00 EUR“ wird gestrichen. 
 
5. In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird „§ 12 Abs. 8 und 9“ durch „§ 12 Abs. 7 und 8“ ersetzt. 
 
6. § 6 Absatz 1 Nr. 7 wird gestrichen. 
 
 
 

Artikel 2 – Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am 01.08.2020 in Kraft.  
 


